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Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 1 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen 
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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB   
 
Es sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
 
 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 1 BauGB   
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 
 
Amt für Bodenmanagement (19.07.2022) 
Bundesamt für Infrastruktur der Bundeswehr (14.06.2022) 
Hessisches Forstamt Wetzlar (21.07.2022) 
Lahn-Dill-Kreis, Kreisausschuss, Infektionsschutz und Umweltmedizin (26.07.2022) 
Lahn-Dill-Kreis, Landrat, Aufsichts- und Kreisordnungsbehörde, Verkehr (29.06.2022) 
Stadt Solms (08.07.2022) 
TenneT TSO GmbH (14.06.2022) 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen  
 
EAM Netz GmbH (13.07.2022) 
enwag Energie- und Wassergesellschaft mbH (11.07.2022)  
Hessen Mobil (28.07.2022) 
IHK Lahn-Dill (29.07.2022) 
Lahn-Dill-Kreis, Kreisausschuss, Brandschutz und Rettungsdienst (14.06.2022) 
Lahn-Dill-Kreis, Kreisausschuss, Umwelt, Wasser und Natur (29.07.2022) 
Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege (28.07.2022) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (26.07.2022) 
Regierungspräsidium Gießen (21.07.2022) 
Stadt Wetzlar (13.06.2022) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Entwurfsbeschluss  
 
(1) Die Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregun-
gen werden als Stellungnahmen der Stadt Aßlar beschlossen. 
 
(2) Der gem. (1) geänderte Bebauungsplan wird als Entwurf zur Offenlage gem. § 3 Abs. 
2 BauGB beschlossen.   
 
(3) Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich Begründung wird gem. § 3 Abs. 2 
BauGB zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 
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Gesendet: Mittwoch, 13. Juli 2022 11:05  
An: Planungsbüro Fischer <info@fischer-plan.de>  

 

Betreff: AW: Bauleitplanung der Stadt Aßlar B-Plan Nr. 1.46 "Aßlar West" sowie die Än-
derung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich: Stellungnahme (PAP22-11726}  

Ihr Schreiben vom 13. 06. 22 (erhalten mit u. g. Mail) 

  

Sehr geehrte Frau Gerhard,  
sehr geehrte Damen und Herren,  

wir bedanken uns für die Information zur geplanten Maßnahme. Nachfolgend erhalten 
Sie unsere Stellungnahme zur o. g. Bauleitplanung: 

1. Im Planungsbereich sind uns gehörende Versorgungsanlagen vorhanden.  

Wir senden Ihnen einen Ausschnitt unserer Pläne, aus denen Sie die ungefähre Lage 
der Versorgungsleitungen (u.a. 1- und 20kV-Kabel) entnehmen können. Die Plananga-
ben erfolgen ohne Gewähr. Der Plan ist ausschließlich für Planungszwecke zu verwen-
den. Eine Weitergabe an Dritte ist unzulässig. 

Bitte beachten Sie: 

− eingetragene Maße sind nur Richtmaße  
− in unvermaßten Plänen ist nur die schematische Lage der Leitung dargestellt 

Die genaue Lage und Überdeckung der Leitungen werden Ihnen bei Bedarf die Mitar-
beiter unseres Regioteams in Wetzlar, T. 0 64 41-95 44-4633, gerne örtlich angeben.  

Die Betriebssicherheit der Versorgungsleitungen darf zu keiner Zeit beeinträchtigt wer-
den. Sämtliche Bauarbeiten im Bereich der vorhandenen Leitungen, speziell höhenmä-
ßige Veränderungen des vorhandenen Geländes, sind zwingend mit uns abzustimmen. 
Außerdem bitten wir Sie, bei eventuell geplanten Baumpflanzungen unbedingt die 
Standorte und Baumart mit uns abzustimmen.  

An Ihrer weiteren Planung bitten wir uns zu beteiligen, das Merkblatt „Schutz von Ver-
sorgungsanlagen der EAM Netz GmbH" in der jeweiligen aktuellen Fassung ist zu be-
achten.  

Ausführende bzw. beteiligte Unternehmen müssen sich vor Baubeginn mit uns in Ver-
bindung setzen, da nicht auszuschließen ist, dass zwischenzeitlich weitere Versor-
gungsanlagen verlegt wurden.  

EAM Netz GmbH (13.07.2022) 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Versorgungsleitungen liegen in den Straßen- und Wegeparzellen. Eine Verlegung 
im Vollzug des Bebauungsplanes ist voraussichtlich nicht erforderlich. 

Unabhängig davon wird die EAM Netz GmbH an allen weiteren Planungen frühzeitig 
beteiligt, um ihre Belange vollumfänglich berücksichtigen zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan „Aßlar West“ - Seite 4 

2. Zur Sicherstellung der Stromversorgung des betreffenden Gebietes wird die Errich-
tung einer Transformatorenstation erforderlich. Einen geeigneten Standort haben wir in 
der beigefügten Planunterlage mit rotem Kreis eingetragen. Für die Station sollte eine 
Grundfläche von ca. B 4,0m x L 6,0m vorgesehen werden. Wir bitten Sie, den geplanten 
Standort im Bebauungsplan als Versorgungsfläche auszuweisen und in Gemeindeei-
gentum zu überführen.  

3. Sollten sich Änderungen der Pläne ergeben, bitten wir um erneute Benachrichtigung 
vor Beginn der Rechtskräftigkeit.  

4. Besonderer Hinweis: 

Durch die geplante Transformatorenstation und den vorgesehenen Kabelverlegungen 
kann im Plangebiet eine Grundversorgung (Stromversorgung) sichergestellt werden. 
Vorsorglich weisen wir daraufhin, dass für größere Einzelabnehmer mit einem gleichzei-
tigem Leistungsbedarf von ca. 80 kW und mehr, kostenintensive Anschlüsse mit kun-
deneigenen Trafostationen aus dem Mittelspannungsnetz notwendig werden können.  

Um die Kosten für den Kunden so gering wie möglich zu halten, ist - insbesondere im 
Bereich der Mischgebiete und Mehrfamilienhäuser - die rechtzeitige Angabe des elektri-
schen Leistungsbedarfs (möglichst vor Erschließungsbeginn) notwendig. Sollten Ihnen 
bereits konkrete Angaben von zukünftigen Nutzern vorliegen, helfen diese ggf. die Ver-
legung von Mittelspannungskabeln und die Errichtung von kundeneigenen Trafostation 
frühzeitig zu planen und die Kosten für den Kunden zu reduzieren.  

Sofern unsere vorgenannten Anregungen und Hinweise berücksichtigt werden, beste-
hen unsererseits keine Bedenken gegen die Bauleitplanung.  

Wenn noch Fragen bestehen, rufen Sie uns einfach an.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

EAM Netz  

Ein Unternehmen der @ Gruppe 

EAM Netz GmbH I Regionalzentrum Süd I Hermannsteiner Straße 1 1 35576 Wetzlar  

 

 

 

 

 

 

 

zu 2.: Den Anregungen wird wie folgt entsprochen: 

Der EAM Netz GmbH wird ein Standort für eine Transformatorenstation zur Verfügung 
gestellt. Der Standort wird mit dem Unternehmen abgestimmt. Eine Festsetzung im Be-
bauungsplan ist hierfür nicht erforderlich, da es sich um eine Nebenanlage i.S. § 14 Abs. 
2 BauNVO handelt, die als Ausnahme zugelassen werden kann, auch soweit für sie im 
Bebauungsplan keine besonderen Flächen festgesetzt sind. 

zu 3.: Den Anregungen wird entsprochen. 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie werden in die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. 

Konkrete Angaben über zukünftige Nutzer liegen noch keine vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 5.: Anlage zur Stellungnahme der EAM Netz GmbH  
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enwag Energie- und Wassergesellschaft mbH (11.07.2022)  
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die enwag wird frühzeitig vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen angesprochen und 
in die Planungen einbezogen. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hessen Mobil (28.07.2022) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Das voraussichtlich zu erwartende planinduzierte Ziel- und Quellverkehrsaufkommen 
wird berechnet und eine Führung über die vorhandenen Stadtstraßen geprüft. Namhafte 
zusätzliche Verkehrsmengen müssten dann vor allem die Straßen Ziegelhütte und Gei-
senhöll und bei einer zukünftigen Erweiterung auch die Straße Nußholz aufnehmen. 
Dass und warum dies nicht möglich ist, wird in der Begründung zum Entwurf dargelegt.   
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2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
zu 2.: Der Anregung wird entsprochen.  
 
Die Abstimmung der Querungshilfe erfolgt gemeinsam mit der Abstimmung über die 
Details des Neubaus der Einmündung (Ziffer 5). 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Angabe zur Bushaltestelle wird aktualisiert. Die Entfernung zur Bushaltestelle Her-
borner Straße beträgt ab der neuen Einmündung rd. 400 m. 
 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Um vorbereitet zu sein, sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt doch die Notwendigkeit 
einer Lichtsignalanlage ergeben, werden bei dem Neubau der Einmündung bereits die 
im Falle einer Nachrüstung notwendigen Leerrohre verlegt.  
 
zu 5.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Der voraussichtliche Innenaufteilung wird als Hinweis in den Entwurf des Bebauungs-
planes aufgenommen. 
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7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 6.: Den Anregungen wird entsprochen.  
 
Das beauftragte Ingenieurbüro ist bereits in der Abstimmung mit Hessen Mobil und be-
reitet die angeforderten Unterlagen vor. Für den vorliegenden Abwägungsprozess im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes „Aßlar West“ relevant ist hiervon nur der 
Lageplan als Grundlage für die Begrenzung der zur Ausweisung gelangenden Straßen-
verkehrsflächen. 
 
zu 7.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Sichtfelder werden in den Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
zu 8.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Weiterführend wird auf die bereits unter Ziffer 6 angesprochene Detailabstimmung mit 
Hessen Mobil verwiesen.  
 
zu 9.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Zufahrten zu den Baugrundstücken des Mischgebietes werden, soweit dies möglich 
ist, von der Bundesstraße abgerückt. Als Beleg werden Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 
und ergänzend Einfahrtsbereiche in den Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen.   
 
zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die für die Verwaltungsvereinbarung notwendigen Unterlagen sind bereits in der Ab-
stimmung (Ziffer 6). 
  
zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Ortsdurchfahrt ist der Teil einer Bundesstraße, der innerhalb der geschlossenen 
Ortslage liegt und auch der Erschließung der anliegenden Grundstücke oder der mehr-
fachen Verknüpfung des Ortsstraßennetzes dient. Maßgebend sind die tatsächlichen 
Verhältnisse. Insofern ist den Ausführungen von Hessen Mobil zuzustimmen. Im Vollzug 
des Bebauungsplanes „Aßlar West“ wird sich durch die Bebauung des Mischgebietes 
aber eine Veränderung der tatsächlichen Situation ergeben. Aufgrund der Topographie 
ist die Bebauungstiefe des Mischgebietes unterhalb der unter Denkmalschutz stehen-
den Villa Drebes stark eingeschränkt.  
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15. 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
19. 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
 
22. 

Die Wahrung der Baufreihaltezone von 20m ab nächstliegendem Fahrbahnrand würde 
eine Bebauung des Mischgebietes mit einem Gewerbegebäude faktisch ausschließen.  
Daher wird angeregt, den straßenrechtlichen Beginn der Ortsdurchfahrt bis an das west-
liche Ende des Mischgebietes zu verlegen, d.h. rd. 90 m über das Ende der Eckausrun-
dung hinaus. Damit kann auch die Baufreihaltezone in diesem Abschnitt entfallen und 
die Bebauung näher an die Herborner Straße herangeführt werden. Die Bundesstraße 
ist dann zwar auf eine Länge von rd. 90m nur einseitig angebaut, allerdings wird dem 
Verkehrsteilnehmer durch den mehr als 900 m langen, geraden Abschnitt der Herborner 
Straße, zumal bei der südlich versetzt vorhandenen geschlossenen Bebauung schon 
frühzeitig der Eindruck einer „geschlossenen Ortslage“ vermittelt. Damit einher gehen 
auch die Information und Aufforderung zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit.  
 
zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   
 
zu 14.: Den Bedenken wird abgeholfen. 
 
In der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes wird anhand eines Bebauungs-
konzeptes dargelegt, dass die Wahrung der Baufreihaltezone eine Bebauung des west-
lichen Mischgebietes faktisch ausschließt. Zugrundgelegt wird ein kleinerer Gewerbe-
bau, wie er in Mischgebieten regelmäßig anzutreffen ist.  
 
zu 15. und 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   
 
Sofern Hessen Mobil einer Verlegung der Ortsdurchfahrt wie angesprochen zustimmt, 
entfallen sowohl die Baufreihaltezone als auch die Baubeschränkungszone. Anderen-
falls werden sie nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
zu 17. bis 20.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigentlichen 
Adressaten, in der Plankarte vermerkt. 
 
zu 21.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 22.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Gegenüber Hessen Mobil und dem Straßenbaulastträger werden keine Forderungen 
auf Schutz gegen Straßenverkehrslärm gestellt. 
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23. 
24. 
25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zu 23. und 24.: den Anregungen wird entsprochen. 
 
zu 25.: Der Anregung wird entsprochen.  
 
Der Name und die Kontaktdaten des Verfassers der Stellungnahme werden unkenntlich 
gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 12.: Anlage zur Stellungnahme von Hessen Mobil 
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IHK Lahn-Dill (29.07.2022) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Das Immissionsgutachten ist bereits beauftragt. Die angesprochenen Gewerbebetriebe 
werden mit den in einem Gewerbegebiet zulässigen Emissionen berücksichtigt. Die zum 
Schutz vor Verkehrs- und Gewerbelärm notwendigen Festsetzungen werden in den Ent-
wurf des Bebauungsplanes aufgenommen.  
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Lahn-Dill-Kreis, Kreisausschuss, Brandschutz und Rettungsdienst (14.06.2022) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden bereits im Entwurf des Bebauungsplanes berücksichtigt, da dieser die Stra-
ßenverkehrsflächen entsprechend dem tatsächlichen Bedarf abgrenzen muss. 
 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Löschwasserversorgung wird im Zuge der Erschließung in dem erforderlichen Um-
fang sichergestellt. Die Einzelheiten werden mit der zuständigen Brandschutzdienst-
stelle frühzeitig abgestimmt. 
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Weiterführend wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2 verwiesen. 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigentlichen 
Adressaten, in die Begründung hierzu vermerkt. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lahn-Dill-Kreis, Kreisausschuss, Umwelt, Wasser und Natur (29.07.2022) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 17 
 
  



Bebauungsplan „Aßlar West“ - Seite 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zwischenzeitlich konnten die Erhebungen abgeschlossen, deren Ergebnisse bewertet 
und ein Ausgleichskonzept erstellt werden. Der entsprechend ergänzte Umweltbericht, 
der auch die notwendigen CEF-Maßnahmen umfasst, wird der UNB mit Bekanntgabe 
der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes zur Stellungnahme vorgelegt. 
 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes wird wie angeregt ergänzt. 
 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Abwasserentsorgung ist durch Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen der 
Stadt Aßlar vorgesehen. 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die „Arbeitshilfe“ ist bei der Aufstellung des Bebauungsplanes bereits berücksichtigt 
worden. 
 
zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
 
12. 

 
 
 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Obere Bodenschutzbehörde ist beteiligt. 
 
zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplanes wird in dem von der zuständigen 
Bodenschutzbehörde angeregten Umfang ergänzt. 
 
zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
§ 202 BauGB besagt, dass Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 
Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgeho-
ben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen ist. Es handelt sich hierbei um eine unmittelbar geltende gesetzliche Vorgabe. 
Besondere Festsetzungen sind daher nicht erforderlich. 
 
zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Auch der Stadt Aßlar sind aus dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
keine schädlichen Bodenveränderungen bekannt. 
 
zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigentlichen 
Adressaten, in der Begründung hierzu vermerkt. 
 
zu 12. und 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
zu 14.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bei der Änderung des Flächennutzungsplanes handelt es sich um ein eigenständiges 
Bauleitplanverfahren. Die Stellungnahmen werden dort in den Abwägungsprozeß ein-
gestellt. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege (28.07.2022) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Direktorenvilla und das Bedienstetenwohnhaus sind im Vorentwurf des Bebauungs-
planes bereits nachrichtlich als Kulturdenkmal gekennzeichnet. Die zugehörigen Freiflä-
chen sind weitgehend von einer Bebauung ausgenommen und tlw. als Grünfläche aus-
gewiesen, um die Sichtsachte von der neuen Einfahrt in das Baugebiet zu den denkmal-
geschützten Gebäuden zu sichern. Der Auszug aus der Denkmaltopographie ist in der 
Begründung wiedergegeben.  
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2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
zu 3.: Den Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ihnen wird wie folgt abgeholfen: 
- Die einzelnen Bestandteile des Kulturdenkmals werden nicht nur nachrichtlich über-

nommen bzw. beibehalten, sondern auch explizit benannt.   
- Die Baugrenzen um die Baudenkmale werden direkt auf die Gebäudekanten gelegt. 
- Die unterhalb der Direktorenvilla bereits ausgewiesenen Grünfläche - sie geht über die 

Grenzen des Kulturdenkmals gem. Denkmaltopographie hinaus - wird in den Entwurf 
des Bebauungsplanes übernommen. 

- Die zulässige Bebauung in der überbaubaren Grundstücksfläche westlich der Direkto-
renvilla wird auf die Gebäudekanten des Verwaltungsgebäudes aus den 1960er Jah-
ren abgestimmt, dies gilt entsprechend für die zulässige Gebäudehöhe. 

- Die zulässige Bebauung westlich des Bedienstetenwohnhauses wird so weit reduziert, 
dass der Abstand zwischen dem Bedienstetenwohnhaus und der nächstliegenden 
Baugrenze statt wie im Vorentwurf festgesetzt 9 m nunmehr mehr als 25 m beträgt. 
Östlich werden die Baugrenzen ebenfalls abgerückt, um die Zufahrt zum Hauseingang 
in seiner jetzigen Form erhalten zu können.  

- Die im Vorentwurf ausgewiesene Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung zwi-
schen der Direktorenvilla und dem Bedienstetenwohnhaus entfällt, sie wird als Fläche 
mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit ausgewiesen.   

Damit dürften den Belangen der Bau- und Kunstdenkmalpflege hinreichend Rechnung 
getragen sein. 
 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 23: Anlagen zur Stellungnahme der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (26.07.2022) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Sondierung auf Kampfmittel wird rechtzeitig vor Beginn von bodeneingreifenden 
Baumaßnahmen entsprechend den Vorgaben des KMRD durchgeführt. 
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Anlage zur Stellungnahme des Kampfmittelräumdienstes 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Gießen (21.07.2022) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 28 ff. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Abweichungsantrag wurde gestellt. Der Haupt- und Planungsausschuss der Regio-
nalversammlung Mittelhessen hat dem Antrag am 29.03.2023 stattgegeben. Damit kann 
das Aufstellungsverfahren fortgeführt werden.  
  
zu 2. und 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Leider gibt die Stellungnahme die den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes „Aßlar West“ betreffenden Inhalt der Starkregen-Hinweiskarte nicht wieder.  
Nach der Starkregen-Hinweiskarte weist die nordwestliche Hälfte bis Höhe Villa Drebes 
einen Starkregenindex „schwach“ auf. Südlich der Hangstufe, auf der die Villa Drebes 
steht, ist der Starkregeindex „erhöht“. Dies gilt analog für die nördlichen Teiflächen. Ei-
nen Starkregenindex von „hoch“ vermerkt die Hinweiskarte schließlich im Bereich des 
Bedea-Parkplatzes und des Firmengeländes südlich der Bundesstraße. 
Nach der Örtlichkeit liegt der räumliche Geltungsbereich deutlich oberhalb der Dillaue 
und ist auch bei einem Starkregen nicht überflutungsgefährdet.  
Eine Bestätigung findet diese Annahme in der Darstellung der „Risikogebiete außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten“ des HWRM-Viewers, der im Anschluss an das Über-
schwemmungsgebiet HQ100 der Dill zwar eine Eintragung enthält, die aber nicht bis an 
die Bundesstraße heranreicht (Abruf 07.10.2022). 
Weitergehende Untersuchungen sind daher nicht erforderlich.  
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 

 
 
 
 
 
zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es ist vorgesehen, die Dächer der Mehrfamilienhäuser als Retentionsdächer auszubil-
den und für die Baugrundstücke der Ein- und Zweifamilienhäuser den Regenwasserab-
fluss zu begrenzen. Ob für die Rückhaltung dann Retentionsdächer, Retentionszister-
nen oder ein zweites Leitungsnetz zur Brauchwassernutzung vorgesehen wird oder eine 
Versickerung auf dem jeweiligen Baugrundstück, was aufgrund der topographischen 
Gegebenheiten und der Baugrundbeschaffenheit nicht zwingend vorgeschrieben wer-
den soll, erfolgt, bleibt der jeweiligen Bauherrschaft überlassen.  
Die im Vorentwurf vorsorglich ausgewiesene Fläche für ein Regenrückhaltebecken 
westlich des Mischgebietes kann damit entfallen. Sollte sich im Zuge der Abstimmung 
des Entwässerungskonzeptes mit den zuständigen Wasserbehörden die Notwendigkeit 
ergeben, für die (reduzierte) Menge anfallenden Niederschlagswassers doch eine Rück-
haltung vorzusehen, wird hierfür eine Unterfluranlage im Straßenraum bzw. der Stell-
platzflächen des Mischgebietes gebaut. Besonderer Festsetzungen bedarf es hierfür 
nicht.  
 
zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auch der Stadt Aßlar sind aus dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
keine Altlasten o.ä. bekannt. 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die in der Stellungnahme angesprochene Altfläche liegt nach den Eintragungen des in 
der Stellungnahme abgebildeten Kartenausschnittes mehr als 150 m von der Grenze 
des räumlichen Geltungsbereiches entfernt. Sie liegt zudem deutlich tiefer. Und sie liegt 
inmitten des Gewerbeparks.  
Ein Bezug zu dem Bebauungsplan „Aßlar West“ ist nicht ersichtlich. Insofern besteht für 
den vorliegenden Abwägungsprozess auch keine Notwendigkeit, eine historische Er-
kundung zu beauftragen.  
 
zu 8.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es handelt sich um einen Textbaustein ohne konkreten Bezug zu dem vorliegenden 
Bebauungsplan. Die Stadt Aßlar jedenfalls klammert weder bei dem Bebauungsplan 
„Aßlar West“ noch bei ihrer sonstigen Bauleitplanung mögliche Bodenbelastungen aus.  
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 9.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Vor Beginn der Bebauung wird das Gelände terrassiert. Die jeweils entstehenden Bö-
schungen werden baulich so ausgeführt, dass es in der Folge zu keinen Erosionen kom-
men kann. 
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10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
 
 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht nicht, da der das geplante Baugebiet 
hangseitig begrenzende Weg als solcher erhalten bleibt. Er bildet den in der Stellung-
nahme angeregten Erosionsschutzstreifen. Darüber hinaus konnten bei den umfangrei-
chen Bestandsaufnahmen keine Hinweise auf in der Vergangenheit erfolgte Abschwem-
mungen gefunden werden. Solche sind auch den Eigentümern und der Stadt Aßlar nicht 
bekannt. 
 
zu 11.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Da das Gelände vor Beginn der Bebauung terrassiert wird ist mit keinen „bauzeitlichen“ 
Abschwemmungen zu rechnen.  
Die angeregte Heckenpflanzung wird auf den Baugrundstücken entlang der nördlichen 
Geltungsbereichsgrenze festgesetzt. 
Der Begriff der „Freiflächen“ wird in der Stellungnahme leider nicht konkretisiert. Soweit 
hiermit öffentliche Flächen wie z.B. entlang der Planstraßen gemeint sind, werden diese 
dauerhaft begrünt. Soweit die Grundstücksfreiflächen gemeint sind, wird davon ausge-
gangen, dass auch bei den Ein- und Zweifamilienhäusern die jeweiligen EigentümerIn-
nen alle Grundstücksfreiflächen begrünen, ohne dass der Bebauungsplan hierzu beson-
dere Festsetzungen trifft. Die Frage, wie weit solche Festsetzungen gehen dürfen, ohne 
mit der grundgesetzlich verbürgten Baufreiheit in Konflikt zu geraten, kann daher offen-
bleiben. 
 
zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz wird Bestandteil des Umweltberichtes. Der „Vorsor-
gende Bodenschutz“ kann dann im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwur-
fes hierzu Stellung nehmen. 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es ist vorgesehen, eine verpflichtende Regelung zur vollständigen Begrünung der 
Grundstücksfreiflächen in die Kaufverträge aufzunehmen. Deren Abschluss beruht auf 
Freiwilligkeit und unterliegt damit nicht dem Begründungszwang wie eine Festsetzung.  
 
zu 14.: Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. 
 
Sie werden im Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplanes berücksichtigt. 
 
zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Baumerkblatt wird der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes als Anlage 
beigefügt. 
 
zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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20. 
 
 
 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
 
 
 
22. 
 
 
 
 
23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes wird entsprechend ergänzt. 
 
zu 19.: Den Bedenken wird abgeholfen. 
 
Das Regenrückhaltebecken wird an dieser Stelle nicht weiterverfolgt. 
 
zu 20.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Soweit Kompensationsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen durchgeführt wer-
den müssen, werden Maßnahmen wie z.B. die Anlage von Streuobst auf Extensivgrün-
land gewählt, die Bestandteile der bäuerlichen Landwirtschaft sind und damit auch vom 
Dezernat 51.1 nicht zu beanstanden sein dürften. 
 
zu 21. und 22.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 23.: Der Anregung wird entsprochen. 
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Stadt Wetzlar (13.06.2022) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 


